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1. Geltungsbereich 

a) Alle Lieferungen und Leistungen (im Folgenden einheitlich: 
Lieferungen) erfolgen vorbehaltlich abweichender individueller 
Vertragsabreden nur aufgrund dieser Allgemeinen Verkaufsbedin-
gungen. Sie finden Anwendung gegenüber Unternehmern (§ 14 
BGB), juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffent-
lich-rechtlichen Sondervermögen (Käufer). 

b) Der Käufer erklärt sich durch die widerspruchslose Entgegen-
nahme mit der ausschließlichen Geltung dieser Bedingungen für 
die jeweilige Lieferung sowie für alle Folgegeschäfte einverstan-
den, ohne dass wir in jedem Einzelfall wieder auf sie hinweisen 
müssten. Über Änderungen unserer AVB werden wir den Käufer in 
diesem Fall unverzüglich informieren. Abweichende oder ergän-
zende Einkaufsbedingungen des Käufers haben nur Gültigkeit, 
wenn sie vom Verkäufer schriftlich anerkannt sind. Diese Bedin-
gungen gelten auch dann, wenn der Verkäufer in Kenntnis entge-
genstehender oder abweichender Bedingungen des Käufers die 
Lieferung vorbehaltlos ausführt. 

2. Angebot, Vertragsabschluß, Informationen, Garantien 

a) Sämtliche Angebote des Verkäufers sind freibleibend und un-
verbindlich. Die Bestellung der Ware durch den Käufer gilt nur 
binnen 60 Tagen nach Erhalt des freibleibenden Angebots als 
verbindliches Vertragsangebot. 

b) Beschaffenheits- und Haltbarkeitsangaben gelten nur dann als 
Garantien, wenn sie ausdrücklich als solche bezeichnet werden. 
Dasselbe gilt für die Übernahme eines Beschaffungsrisikos.  

c) Die in Datenblättern, Broschüren und anderem Informationsma-
terial enthaltenen Informationen dienen nur als Richtschnur und 
werden nur dann verbindlicher Vertragsinhalt, wenn der Verkäufer 
dem ausdrücklich schriftlich zugestimmt hat.  

d) Der Vertrag kommt erst dann zustande, wenn der Verkäufer die 
Annahme durch schriftliche Auftragsbestätigung erklärt hat. Nach-
trägliche mündliche Abreden bedürfen der schriftlichen Bestäti-
gung durch den Verkäufer.  

3. Ausführung der Lieferung 

a) Die Auslieferung erfolgt, vorbehaltlich abweichender Vereinba-
rungen, ab Werk. 

b) Falls nicht anders vereinbart, bestimmt der Verkäufer Ver-
sandart und -weg. Will der Käufer die Ware abholen oder abholen 
lassen, bedarf es der vorherigen Zustimmung des Verkäufers.  

4. Gefahrtragung 

Bei Versendung der Ware auf Wunsch des Käufers geht die Preis-
gefahr spätestens mit der Absendung der Ware auf den Käufer 
über, und zwar auch dann, wenn der Verkäufer zusätzliche Leis-
tungen wie Verladung, Transport oder Aufstellung übernommen 
hat. Verzögert sich die Lieferung infolge von Umständen, die der 
Käufer zu vertreten hat, geht die Preisgefahr am Tag der Mitteilung 
der Lieferbereitschaft auf ihn über. Transportversicherungen wer-
den nur auf ausdrückliche Anweisung des Käufers auf dessen 
Kosten abgeschlossen. 

5. Lieferung, Lieferzeit, Teil- und Mehrlieferungen 

a) Für Art und Umfang der Lieferung ist die schriftliche Auftragsbe-
stätigung des Verkäufers maßgebend, sofern dieser nicht unver-
züglich schriftlich durch den Käufer widersprochen wird. Der Ver-
käufer ist zu Teillieferungen berechtigt, soweit sie für den Käufer 
zumutbar sind.  

b) Die Lieferfrist wird individuell vereinbart bzw. von uns bei An-
nahme der Bestellung angegeben. Angaben zu voraussichtlichen 
Lieferzeiträumen sind unverbindlich, soweit nicht ein verbindlicher 
Liefertermin vereinbart wurde. Die Lieferzeit beginnt mit der Ab-
sendung der Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor Klärung aller für 
die Durchführung des Vertrags wesentlichen Fragen. Verlangt der 
Käufer nach Auftragsannahme Änderungen, welche die Anferti-
gungsdauer beeinflussen, so beginnt die Lieferzeit erst mit der 
Bestätigung der Änderungen. Insbesondere beginnt die Lieferzeit 
nicht, bevor der Verkäufer alle benötigten Informationen erhält 
bzw. bevor der Käufer nachweist, dass er vertragsgemäß ein Ak-

kreditiv eröffnet oder eine Vorauszahlung bzw. Sicherheit geleistet 
hat. 

c) Lieferzeiträume und Liefertermine verlängern sich für den Fall 
von unvorhersehbaren oder unvermeidbaren Ereignissen, die wir 
nicht zu vertreten haben (z. B. höhere Gewalt, Arbeitskämpfe, 
Verkehrs- und Betriebsstörungen, Schwierigkeiten der Material- 
und Energiebeschaffung, Maßnahmen von Behörden sowie 
Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Genehmigungen, insbe-
sondere Import- und Exportlizenzen), um die Dauer der Störung 
und ihrer Auswirkungen. 

d) Verzögert sich die Lieferung durch Umstände, die der Käufer zu 
vertreten hat, kann der Verkäufer, beginnend einen Monat nach 
Anzeige der Lieferbereitschaft, die ihm entstandenen Lagerkosten 
berechnen, mindestens jedoch 0,5% des Rechnungsbetrages für 
jeden Monat. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten; der 
Käufer kann nachweisen, dass dem Verkäufer infolge der Verzö-
gerung kein oder ein wesentlich geringerer Schaden entstanden 
ist. 

e) Im vorgenannten Fall (Ziffer 5. d)) ist der Verkäufer außerdem 
berechtigt, nach fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Nachfrist 
anderweitig über die Ware zu verfügen und den Käufer mit ange-
messen verlängerter Frist zu beliefern. 

6. Mängel der Lieferung, Pflichten des Käufers bei Mängelan-
zeige durch seine Kunden, Aufwendungsersatz, Haftung 

a) Gewährleistungsansprüche des Käufers setzen voraus, dass er 
seinen gesetzlichen Untersuchungs- und Rügepflichten (§§ 377 ff. 
HGB) ordnungsgemäß nachgekommen ist. Unabhängig von die-
sen Untersuchungs- und Rügepflichten sind bei offensichtlicher 
Mangelhaftigkeit oder Unvollständigkeit der Ware dem Verkäufer 
die Beanstandungen unverzüglich, spätestens aber innerhalb von 
2 Wochen nach Ankunft der Lieferung am Bestimmungsort schrift-
lich unter genauer Bezeichnung des Fehlers und der Rechnungs-
nummer anzuzeigen. Auf Aufforderung des Verkäufers sind Bele-
ge, Muster, Packzettel und/oder die fehlerhafte Ware an diesen 
zurückzusenden. Ansprüche des Käufers wegen Mangelhaftigkeit 
oder Unvollständigkeit der Lieferung sind ausgeschlossen, wenn 
er diesen Verpflichtungen nicht nachkommt.  

b) Sollte die Ware Mängel aufweisen, kann der Verkäufer nach 
seiner Wahl als Nacherfüllung die Mängel beseitigen oder mangel-
freien Ersatz leisten. Erst wenn dies wiederholt fehlgeschlagen 
oder unzumutbar sein sollte und es sich nicht nur um unerhebliche 
Mängel handelt, ist der Käufer nach Maßgabe der gesetzlichen 
Vorschriften zum Rücktritt oder zur Minderung berechtigt. § 478 
BGB bleibt unberührt. Schadensersatzansprüche stehen dem 
Käufer nach Maßgabe von Ziffer 6. e) zu. 

c) Der Käufer hat den Verkäufer unverzüglich über jede Mängel-
anzeige seines Kunden in Bezug auf die Liefergegenstände zu 
informieren. Kommt der Käufer dieser Verpflichtung nicht nach, hat 
er keine Mängelansprüche gegen den Verkäufer, auch keinen 
Aufwendungsersatzanspruch gemäß § 478 BGB. 

d) Ersatzansprüche aus dem Erwerb der nachzuliefernden Ware 
von Dritten oder aus der Einschaltung Dritter zur Nachbesserung 
kann der Käufer nur dann im Wege des Rückgriffs (§ 478 BGB) 
gegen den Verkäufer geltend machen, wenn er diesem zuvor für 
die Nacherfüllung erfolglos eine angemessene Nachfrist gesetzt 
hat. Im Falle des Rückgriffs trägt der Verkäufer nur dann gegen-
über dem Käufer für die Dauer von 6 Monaten ab der Übergabe an 
den Verbraucher die Beweislast dafür, dass der Mangel nicht 
schon vor Gefahrübergang an den Käufer vorlag, wenn zwischen 
diesem Gefahrübergang und der Weiterveräußerung durch den 
Käufer nicht mehr als 12 Monate verstrichen sind. 

e) Der Verkäufer haftet unbeschränkt nach dem Produkthaftungs-
gesetz, in Fällen der ausdrücklichen Übernahme einer Garantie 
oder eines Beschaffungsrisikos sowie wegen vorsätzlicher oder 
grob fahrlässiger Pflichtverletzungen. Ebenso haftet der Verkäufer 
unbeschränkt bei vorsätzlicher oder fahrlässiger Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Für leicht fahrlässig 
verursachte Sach- und Vermögensschäden haftet der Verkäufer 
nur im Falle der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Ver-
pflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des 
Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der 
Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf), jedoch 
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begrenzt auf den bei Vertragsschluss voraussehbaren, vertragsty-
pischen Schaden. 

f) Ansprüche auf Ersatz von Schäden aller Art, die infolge unsach-
gemäßer Behandlung, Veränderung, Montage und/oder Bedie-
nung der Liefergegenstände oder durch fehlerhafte Beratung oder 
Einweisung durch den Käufer entstehen, sind ausgeschlossen, es 
sei denn, der Verkäufer hat sie zu vertreten. Zudem trägt der Käu-
fer die volle Verantwortung für die Verwendung eines auf seinen 
Wunsch auf der Ware erscheinenden Designs, Warenzeichens 
oder Handelsnamens. 

g) Ist der Käufer berechtigt, Schadensersatz statt der Leistung zu 
verlangen oder vom Vertrag zurückzutreten, so muss er sich auf 
Verlangen des Verkäufers binnen angemessener Frist erklären, ob 
und wie er von diesen Rechten Gebrauch machen wird. Erklärt er 
sich nicht fristgerecht oder besteht er auf der Leistung, ist er zur 
Ausübung dieser Rechte erst nach fruchtlosem Ablauf einer weite-
ren angemessenen Nachfrist berechtigt. 

h) Ansprüche wegen Mängeln verjähren in 12 Monaten ab Gefahr-
übergang. Für Rechtsmängel gilt Entsprechendes. Bei vorsätzli-
chen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzungen, bei der Verlet-
zung wesentlicher Vertragspflichten, bei Ansprüchen aus uner-
laubter Handlung, beim Fehlen garantierter Eigenschaften, bei 
Übernahme von Beschaffungsrisiken sowie bei Verletzung von 
Leben, Körper, Gesundheit gelten die gesetzlichen Verjährungs-
fristen. Ist die Leistung für ein Bauwerk bestimmt und hat sie des-
sen Mangelhaftigkeit verursacht, beträgt die Gewährleistungsfrist 5 
Jahre. §§ 438 Abs. 3, 479 und 634 a Abs. 3 BGB bleiben unbe-
rührt.  

i) Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in den vor-
stehenden Absätzen dieser Klausel 6. vorgesehen, ist - ohne 
Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs - 
ausgeschlossen.  

j) Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nach Grund 
und Höhe auch zugunsten der gesetzlichen Vertreter, Mitarbeiter 
und sonstigen Erfüllungs- und/oder Verrichtungsgehilfen des Ver-
käufers.  

7. Höhere Gewalt 

Alle Fälle von höherer Gewalt, Streik, Aussperrung, unzureichen-
der Material- oder Energieversorgung, Mangel an Transportmög-
lichkeiten und andere ähnliche Ereignisse oder Ursachen, die der 
Verkäufer nicht zu vertreten hat und für ihn auch nicht vorherseh-
bar waren, entbinden diesen für die Zeitdauer und den Umfang 
solcher Hindernisse – maximal jedoch bis zu vier Wochen - von 
der Verpflichtung zur Erfüllung des Vertrages. Dies gilt auch, wenn 
diese Umstände bei den Zulieferern des Verkäufers eintreten. 
Beginn und Ende solcher Hinderungsgründe teilt der Verkäufer 
dem Käufer baldmöglichst mit. Sollte das Hindernis auch nach 
Ablauf von vier Wochen fortbestehen, steht dem Käufer ein Rück-
trittsrecht nach den gesetzlichen Bestimmungen, §§ 346 ff. BGB, 
zu. 

8. Zahlungsbedingungen, Preise, Verzug 

a) Die Preise verstehen sich, soweit nicht anders vereinbart, aus-
schließlich gesetzlicher Mehrwertsteuer und Versandkosten.  

b) Alle Rechnungen sind innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungs-
datum ohne jeden Abzug zahlbar. Maßgebend für die Einhaltung 
von Zahlungsfristen ist der Eingang der Zahlung auf den Konten 
des Verkäufers. Anfallende Spesen gehen zu Lasten des Käufers.  

c) Bei Zahlungsverzug werden Zinsen in Höhe von 
8 Prozentpunkten jährlich über dem jeweiligen Basiszinssatz 
(§ 247 BGB) fällig. Der Nachweis eines weitergehenden Verzugs-
schadens bleibt vorbehalten.  

d) Der Verkäufer ist zur Erfüllung des Vertrages solange nicht 
verpflichtet, wie der Käufer seinen Pflichten auch aus anderen 
Verträgen mit ihm nicht vereinbarungsgemäß nachkommt, insbe-
sondere fällige Rechnungen nicht bezahlt.  

e) Der Verkäufer ist bei Bestehen mehrerer Forderungen berech-
tigt, Zahlungen des Käufers mit seinen Forderungen in der Reihen-
folge ihrer Fälligkeit zu verrechnen. Das Bestimmungsrecht des 
Schuldners gemäß § 366 Absatz 1 BGB wird insoweit ausge-
schlossen.  

f) Der Käufer kann nur mit solchen Ansprüchen aufrechnen oder 
ihretwegen die Zahlung zurückhalten, die unbestritten oder rechts-
kräftig festgestellt sind.  

g) Der Verkäufer ist nach erfolglosem Ablauf einer angemessenen 
Nachfrist berechtigt, ausstehende Lieferungen nur gegen Vorkas-
se durchzuführen oder von der Stellung einer Sicherheit abhängig 
zu machen, wenn der Käufer mit vereinbarten Zahlungszielen in 
Verzug ist oder Umstände vorliegen, die bei Anlegung bankübli-
cher Maßstäbe Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Käufers be-
gründen.  

9. Eigentumsvorbehalt 

a) Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des 
Kaufpreises und aller sonstigen Forderungen des Verkäufers ge-
gen den Käufer Eigentum des Verkäufers. Bei laufender Rechnung 
gilt das vorbehaltene Eigentum als Sicherung für die Saldoforde-
rung des Verkäufers. Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, 
insbesondere bei Nichtzahlung des fälligen Kaufpreises, ist der 
Verkäufer berechtigt, nach den gesetzlichen Vorschriften vom 
Vertrag zurückzutreten und die Ware aufgrund des Eigentumsvor-
behalts und des Rücktritts heraus zu verlangen. Zahlt der Käufer 
den fälligen Kaufpreis nicht, darf der Verkäufer diese Rechte nur 
geltend machen, wenn der Verkäufer dem Käufer zuvor erfolglos 
eine angemessene Frist zur Zahlung gesetzt hat oder eine derarti-
ge Fristsetzung nach den gesetzlichen Regelungen entbehrlich ist. 

b) Eine Verarbeitung der gelieferten Ware durch den Käufer erfolgt 
für den Verkäufer als Hersteller im Sinne des § 950 BGB, ohne 
diesen dadurch zu verpflichten. Wird die Vorbehaltsware mit ande-
ren, dem Verkäufer nicht gehörenden Gegenständen zu einer 
einheitlichen Sache verbunden oder untrennbar vermengt und ist 
diese Sache als Hauptsache anzusehen, so überträgt der Käufer 
dem Verkäufer hiermit anteiliges Miteigentum, soweit die Hauptsa-
che ihm gehört. Der Käufer verwahrt das so entstandene Eigentum 
unentgeltlich für den Verkäufer mit. 

c) Der Käufer ist bis zum Rücktritt des Verkäufers nach vorste-
hender Regelung in 9. a) durch den Verkäufer berechtigt, die Vor-
behaltsware im Rahmen ordnungsgemäßer Geschäftsführung zu 
veräußern, weiterzuverarbeiten oder umzubilden. Hieraus entste-
hende Forderungen tritt er bereits jetzt an den Verkäufer ab. Wird 
die Vorbehaltsware vom Käufer zusammen mit anderen, nicht vom 
Verkäufer gelieferten Sachen veräußert, so gilt die Abtretung nur 
in Höhe der in der Rechnung des Verkäufers genannten Werte der 
jeweils veräußerten Vorbehaltsware. Bei der Weiterveräußerung 
von Gegenständen, an denen der Verkäufer gemäß Ziffer 9. b) 
Miteigentumsanteile hat, gilt die Abtretung in Höhe dieser Mitei-
gentumsanteile. Die abgetretenen Forderungen dienen in demsel-
ben Umfang zur Sicherheit wie die Vorbehaltsware.  

Wird die abgetretene Forderung in eine laufende Rechnung auf-
genommen, so tritt der Käufer bereits jetzt einen in der Höhe nach 
dieser Forderung entsprechenden Saldo aus dem Kontokorrent an 
den Verkäufer ab. Der Käufer ist bis zum Rücktritt des Verkäufers 
nach vorstehender Regelung in 9. a) durch den Verkäufer berech-
tigt, die abgetretene Forderung einzuziehen. Er ist auf Verlangen 
des Verkäufers verpflichtet, seinen Kunden die Vorausabtretung 
anzuzeigen und dem Verkäufer die zur Geltendmachung der For-
derung erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zur Verfügung zu 
stellen. 

d) Übersteigt der Wert der für den Verkäufer bestehenden Sicher-
heiten dessen Forderungen um insgesamt mehr als 10 %, so ist 
der Verkäufer auf Verlangen des Käufers insoweit zur Freigabe 
von Sicherheiten nach Wahl des Verkäufers verpflichtet.  

e) Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware (Verpfän-
dungen, Sicherungsübereignungen) oder anderen Abtretungen der 
in Ziffer 9. c) genannten Forderungen ist der Käufer nicht berech-
tigt. Im Falle von Pfändungen oder Beschlagnahmen der Vorbe-
haltsware hat der Käufer auf das Eigentum des Verkäufers hinzu-
weisen und diesen unverzüglich zu informieren.  

f) Der Käufer ist verpflichtet, die Vorbehaltsware gegen alle übli-
chen Risiken, insbesondere gegen Feuer, Einbruchs- und Was-
sergefahren auf eigene Kosten angemessen zu versichern, sie 
pfleglich zu behandeln und ordnungsgemäß zu lagern. 
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10. Schutzrechte Dritter 

Die Verantwortung für die Beachtung von Urheberrechten und 
anderen Schutzrechten an der vom Käufer vorgegebenen Ausstat-
tung der Ware trägt allein der Käufer. Im Falle von Inanspruch-
nahmen wegen angeblicher Verletzung von Schutzrechten Dritter 
stellt der Käufer den Verkäufer auf erstes Anfordern frei. 

11. Erfüllungsort, Gerichtsstand, Übertragung von Rechten, 
anzuwendendes Recht 

a) Als Erfüllungsort für die Lieferung und Zahlung wird die Nieder-
lassung des Verkäufers vereinbart.  

b) Für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkei-
ten ist, wenn der Käufer Kaufmann, eine juristische Person des 
öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermö-
gen ist oder im Inland keinen allgemeinen Gerichtsstand hat, als 
Gerichtsstand nach Wahl des Verkäufers Frankfurt am Main oder 
der jeweilige Erfüllungsort (Ziffer 11. a)) vereinbart, auch für 
Wechsel-, Urkunds- und Scheckverfahren. Der Verkäufer ist aber 
berechtigt, den Käufer auch an seinem Wohnsitzgericht zu verkla-
gen.  

c) Eine Übertragung der Rechte des Käufers aus der Vertragsbe-
ziehung ist nur mit der vorherigen, schriftlichen Zustimmung des 
Verkäufers zulässig. 

d) Es gilt ausnahmslos das für die Rechtsbeziehungen inländi-
scher Vertragspartner maßgebliche Recht der Bundesrepublik 
Deutschland; die Anwendung von UN-Kaufrecht wird hiermit aus-
geschlossen.  

 
Stand: Januar 2019 


